
Beschluss: 

 

Der Stadtrat beschließt einstimmig, der Stellungnahme der Verwaltung folgend, 

 

a.) auf die Ermittlung und Evaluation des Leerstandes zu verzichten. 

 

b.) Prüfung nach Inkrafttreten des Gesetzes und Bericht im Ausschuss für Stadtentwicklung und 

Mobilität. 

 


